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2 ABLA Pressemitteilung 

 

Lohnforderung für 2025 
 
 
An der Sitzung des Vorstandes der ABLA vom 28. Oktober 2024 hat die ABLA die  

Lohnforderungen für die Lohnverhandlungen vom 11. November 2024 festgelegt. 

Die ABLA fordert eine Lohnerhöhung von 3% für alle Lohnstufen. Der Mindestlohn würde 

somit auf CHF 3'522.60 angehoben. 

Grund für die Lohnerhöhung ist der Ausgleich der Teuerung von derzeit 1.2%. Die Reallöhne 

in der Landwirtschaft sind viel zu tief. Sie sind sogar in den letzten Jahren gesunken, da die 

Arbeitnehmenden in der Landwirtschaft keinen vollumfänglichen Teuerungsausgleich erhal-

ten haben. Insbesondere im Tieflohn Sektor Landwirtschaft gleicht das Gewinnen von Fach-

kräften einer Mammutaufgabe. Auch die landwirtschaftlichen Angestellte wollen einen Lohn 

von dem sie Leben können! 

Für den Vorstand der ABLA: 
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